
357 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvo.rlage (329 der .. B~ila"'l maß-gehenden Einkommensgrenzen sowie eI.ne 
gen): Bundesgesetz, mIt dem das PramIen- i Senkung. des Satzes der ~teuererstattung beIm 
sparförderungsgesetz und das Einkommen- WertpapIersparen von bI.sher 15% auf 10% 

steuergesetz geändert werden wobei beim steuerbegünstigten Erwerb festver­

Der vorliegende ,Gesetzentwurf sieht Novel­
lierungen des Prämiensparförderungsgesetzes und 
des Einkommensteuergesetzes vor. Die mit die­
sem Gesetzentwurf beabsichtigten Novellierun­
gen der beiden genannten Gesetze zielen in erster 
Linie auf eine Stabilisierung im Rahmen der 
Kreditwirtschaft ab. 

Die aus kredit- und währungspolitischen sowie 
aus budgetären Gesichtspunkten vorgesehenen 
Änderungen 'von sparfördernden Maßnahmen 
sollen zum Anlaß genommen werden, auch 
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes zu 
novellieren. 

Der vorliegende Gesetzenwurf sieht folgende 
Änderungen des Prämiensparförderungsgesetzes 

zinslicher Wertpapiere nicht mehr auf eine Min­
·destlaufzeii: von 15 Jahren, sondern auf eine mitt­
lere Laufzeit von mindestens acht Jahren abge­
&tellt wird. Die Herahsetzung des Ausmaßes der 
Steuererstattung beim Bausparen von bisher 25% 
auf 17%, und die Verlängerung .der pauschalen 
Teilwertabschreibung bei Exportforderungen für 
die Jahre 1977 bis 1979 unter gleichzeitiger An­
hebung des Wertberichtigungssatzes von bisher 
10% auf 15010. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den vor­
liegenden Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
5. November 1976 in Verhandlung -genommen. 
Im Zuge der Verhandlungen brachte der Abge­
ordnete H i r s ehe reinen Abänderungsantrag 
em. 

vor: Zu dieser Abänderung wird folgendes bemerkt: 
Die Erhöhung der Laufzeit von bisher 'vier Um die Schwierigkeiten zu vermeiden, die 

Ja~re~ auf fü?f J~re und ;enkung .der Spar: dadurch entstehen können, daß mehrere E~ben 
pramle v~n bIsh~r /12 auf /~ der Zmsen. Bel in einen begünstigten Bausparvertrag des Steuer­
Ableben .emes Pramlensparer.s IS~ der angesparte I pflichtigen eintreten, soll die Abgabenerklärung 
Betra~ bIs z?~ Todest~? ~It 6 /0 zu ;erzmse.n mit dem Todestag des Steuerpflichtigen ihre 
und dIe anteIlIge Sparpramle gutzuschreIben. DIe Wirksamkeit verlieren. 
Anhebung der Höchstbeträge für die Jugend- Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
bürgschaft von bisher 40 000,- S bzw. Berichterstatter die Abgeordneten H i r s ehe r, 
70000,- Sauf 100000,- S bzw. 150000,- S. Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, DDr. K ö n i g, 

Auf dem Gebiete der Einkommensteuer sieht Dr. F e urs t ein, Dr. Sc h m i d t, Dr. K e i­
der gegenständliche Gesetzent~ur.f folgende Än- m e I und Dr. Kor e n sowie der Bundesminister 
derungen vor: für Finanzen Dr. An d r 0 s c h beteiligten, wur-

Die Erhöhung des Pauschbetrages für üblicher- de der Gesetzentwurf mit der beigedruckten 
weise nicht belegbare Betriebsausgaben bei Tier- Abänderung teils einstimmig, teils mehrstimmig 
ärzten von bisher SOlo auf 100/0 der Einnahmen 
und Anhebung der Höchstbetragsgrenze von 
bisher 20 000,- Sauf 30000,- S jährlich. Eine 
Erweiterung der bestehenden erhöhten vorzeiti­
gen Abschreibung auf Anlagen der Kraft-Wärme­
kupplung sowie auf Anlagen, die elektrische 
Energie aus der Verbrennung eigenbetrieblich 
anfallender Ahfallstoffe erzeugen. Die Anhebung 
der für bei Gewährung von Mietzinsbeihilfen 

Pfeifer 
Berichterstatter 

angenommen. 
Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 

den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzenwurf 
(329 der Beilagen) mit der an g e s chI 0 s se-. /. 
n e n A b ä n der u n g die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1976 11 05 

Dr. Tull 
Obmann 
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2 357 der Beilagen 

'/. 
Abänderung 

zum Gesetzentwurf in 329 der B~ilagen 

10. Der Abs. 3 des § 108 hat zu lauten: I' erstattet werde{\; so:ll, ahz:llgtl.DeJ;l.:. Mit; de~ TQcl.es­
,,(3) Der S:euerpflichtige hat die Erstattung i ~a,? des S~e;uerpfli;ch~igelll. ,:·edi.e~ll: die (\Qgab.el:J.er-

auf dem amtlIchen Vordruck im Wege der Bau- I klaxung thre Wlrk~amke~t:. 1)H~ .t\hgaJ~el;.l~kJä:-. 
sparkasse bei der Abgabenbehörde zu beantra- . rung kann wider:rufen werdet),; ebel1so. k~lJ,n ~.uJ 
gen und dabei zu erklären, daß die in den Erhöhungshe~räge (Ahs. 2;)~er~i~tet: wet:d.elll. 
~bs. 1 un~ 2 angeführten Voraussetzungen vor- 'Sowohl. d.er~id.err'ui a;~~s a.ucb. der· Ve~icl1t ~ifid 
hegen. DIese Abgabenerklärung ist mit dem ~rst mlt Begmn des nachstfotgen,det1 K~Je.fid~~ 
Antrag auf Abschluß des Bausparvertrages, auf Jahres wirksam." 
Grund dessen die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
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